
 
 

 

 

 

e-Vergabe – rechtliche Grundlagen und praktische Umsetzung der Vergabe von 

Architekten- und Ingenieurleistungen (Anwenderseminar) 
Thema 3: Grundlagenkenntnisse in Rechtsgebieten 

Seit dem 18. April 2016 ist das neue Vergaberecht mit der Vergabeverordnung (VgV) und 

dem geänderten Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) für die Vergabe von 

Architekten- und Ingenieurleistungen oberhalb des EU-Schwellenwertes anzuwenden. Auch 

im Unterschwellenbereich wurden mit der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) Vorschrif-

ten auf Bundesebene geschaffen, deren Umsetzung in Landesrecht noch aussteht. Schwer-

punkt des Seminars ist die elektronische Vergabe (e-Vergabe), die ab dem 18. Oktober 2018 

verbindlich gelten wird. Neben der Vermittlung rechtlicher Grundlagen wird die praktische 

Anwendung an einem fiktiven Vergabeverfahren dargestellt. Wie läuft ein Verhandlungsver-

fahren im Einzelnen ab? Welche technischen Voraussetzungen müssen vorliegen? Welche 

Vergabeplattform steht zur Verfügung und wie ist sie zu nutzen? Das Seminar richtet sich 

vorrangig an Architekten und Ingenieure als potenzielle Auftragnehmer. 

 

Grundlagen: VgV, GWB, Anwendung für Architekten- und Ingenieurleistungen, Schwellen-

wertermittlung, Anwendung Landesvergabegesetz, Unterschwellenvergabe / Einführung e-

Vergabe: gesetzliche Grundlagen und Verfahrensanforderungen, Verfahrensablauf / An-

wendung e-Vergabe: technische Umsetzung und praktische Anwendung am Beispiel 

 

Referenten: Andreas Dippner, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Lan-

des Sachsen-Anhalt, Magdeburg 

Dr. Matthias Kuplich LL.M., Rechtsanwalt und Mediator (FH), Justiziar der 

Architektenkammer Sachsen-Anhalt, Magdeburg 

Thomas Lochau, Teamleiter Vergaben, Zentrale Vergabestelle, Magdeburg 

Gebühren: Mitglieder          95,00 EUR 
  Sonstige Teilnehmer       145,00 EUR 
 
Termin: Freitag, 27. April 2018, 9:30 bis 16:30 Uhr 
 
Ort: „Halber 85“, Halberstädter Straße 83-87, Magdeburg 
 

 

Es empfiehlt sich, jeweils eine aktuelle Ausgabe des GWB und der VgV mitzubringen. 

 


